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Bitte lesen sie die folgenden Begriffsbestimmungen sorgfältig durch –  
sie sind für das Verständnis dieser Versicherungsbedingungen der Kapitalversicherung mit  

Einmalprämie notwendig! 
 

Versicherungsnehmer/-in  ist die Person, die den Versicherungsvertrag mit der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft ab-
schließt. 

Versicherte(r) ist die Person, deren Leben versichert ist. 
Bezugsberechtigte(r)/ 
Begünstigte(r) ist die Person, die für den Empfang der Leistung des Versicherers genannt ist. 
Versicherer  ist die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (kurz: die Zürich). 
Versicherungsprämie ist das von der Versicherungsnehmerin bzw. vom Versicherungsnehmer zu zahlende Entgelt. 
Nettoprämie  ist die Versicherungsprämie abzüglich der Kostenbeiträge für Abschlusskosten, Verwaltungskosten 

und verrechneter Versicherungssteuer. 
Versicherungssumme ist die garantierte Leistung des Versicherers im Er- und Ablebensfall. 
Versicherungsjahr ist der Zeitraum vom Versicherungsbeginn bzw. einem Jährungstag des Versicherungsbeginns bis 

zum nächsten Jährungstag. 
Tarif/Geschäftsplan enthält die versicherungsmathematischen Berechnungsgrundlagen für Ihren Versicherungsvertrag. 

Der Tarif unterliegt der Kontrolle und Aufsicht der Finanzmarktaufsicht. Der Tarif enthält insbeson-
dere Werte und Formeln, anhand derer die Kalkulation der Prämie, der Leistung und der Kosten er-
folgt. 

Deckungskapital ergibt sich aus der einbezahlten Prämie abzüglich der Kostenbeiträge für Abschlusskosten, Verwal-
tungskosten, Steuern und Übernahme des Ablebensrisikos zuzüglich der Verzinsung mit dem garan-
tierten Rechnungszinssatz. Der Versicherer bildet mit diesem Wert eine Rückstellung in seiner Bilanz 
zur Deckung des entsprechenden Anspruchs der/des Begünstigten. 

Gewinnbeteiligung ist die Summe Ihrem Vertrag zugewiesener Überschüsse, die die garantierten Versicherungsleistun-
gen im Er-, Ablebens- und Rückkaufsfall erhöht. 

Rückkaufswert ist die Leistung des Versicherers, wenn der Vertrag vor dem Ende der vereinbarten Laufzeit gekün-
digt ("rückgekauft") wird. Der Rückkaufswert entspricht dem Deckungskapital vermindert um den 
Abzug gem. § 176 Abs. 4 VersVG in vereinbarter Höhe. Bei Rückkauf innerhalb der ersten 5 Jahre 
wird §176 Abs. 5 VersVG berücksichtigt. 

Sterbetafel ist eine Aufstellung von Werten für die Ablebenswahrscheinlichkeit, geordnet nach Geschlecht und 
Lebensalter, entwickelt aus statistischen Daten (z.B. Österreichische Volkszählung 2001).  
 

 
 
Im Folgenden beziehen sich „Sie“ und „Ihr“ auf die Versicherungsnehmerin/den Versicherungsnehmer, „wir“, „uns“ und „unser“ 
auf die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft. 
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¬N=iÉáëíìåÖÉå=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêÉêë=áã=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ää=
1.1 Bei Ableben der versicherten Person 

leisten wir die für den Ablebensfall 
vereinbarte Versicherungssumme zu-
züglich der bis dahin erworbenen 
Gewinnbeteiligung. 

1.2  Im Erlebensfall der versicherten Per-
son leisten wir die für den Erlebens-
fall vereinbarte Versicherungssumme 
zuzüglich der bis dahin erworbenen 
Gewinnbeteiligung. 

¬O=mÑäáÅÜíÉå=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëJ
åÉÜãÉêáåL=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëJ
åÉÜãÉêë=
2.1 Als VersicherungsnehmerIn stellen 

Sie einen schriftlichen Antrag auf 
Abschluss eines Lebensversiche-
rungsvertrages. 

 Darin müssen alle Tatsachen ange-
geben werden, die für die Übernah-
me des Risikos bedeutend sind. 

2.2 Sie sind verpflichtet, den Antrag und 
die damit verbundenen Fragen wahr-
heitsgemäß auszufüllen bzw. zu be-
antworten. Wenn das Leben einer 
anderen Person versichert werden 
soll, ist auch diese für die wahrheits-
gemäße und vollständige Beantwor-
tung aller Fragen verantwortlich. 

2.3  Werden Fragen schuldhaft unrichtig 
oder unvollständig beantwortet, 
können wir gemäß §§ 20 ff. und  
§ 163 VersVG innerhalb von drei Jah-
ren nach Abschluss, Wiederherstel-
lung oder Änderung des Vertrages 
zurücktreten. Wir können den Rück-
tritt gemäß § 20 VersVG nur inner-
halb eines Monats ab Kenntnis der 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
der Angaben erklären. 

 Wir können nicht vom Vertrag zu-
rücktreten, wenn 
-  wir von der Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit der Angaben 
Kenntnis hatten oder 

-  verschwiegene Umstände keinen 
Einfluss auf den Eintritt des Versi-
cherungsfalles hatten. 

 Bei arglistiger Täuschung können wir 
gemäß § 22 VersVG den Vertrag je-
derzeit anfechten. 
Wenn wir den Vertrag anfechten  
oder vom Vertrag zurücktreten, leis-
ten wir den Rückkaufswert abzüglich 
eventuell offener Prämien. 

 Schuldhaft unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben können darüber 
hinaus nach Maßgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen zum Verlust des 
Versicherungsschutzes führen, so-
dass wir im Versicherungsfall nur den 
Rückkaufswert leisten. 

2.4  An Ihren Antrag sind Sie gemäß  
§ 1a Abs. 1 VersVG sechs Wochen 
ab Antragstellung gebunden.  

2.5  Sie sind verpflichtet, die vereinbarte 
Versicherungsprämie (einmalige 
Prämie) an uns kostenfrei gemäß § 
36 Abs. 1 VersVG und rechtzeitig zu 
bezahlen. 

2.6 Die einmalige Prämie wird mit Zustel-
lung der Versicherungsurkunde, 
nicht aber vor Versicherungsbeginn 
fällig und ist dann innerhalb von 
zwei Wochen zu bezahlen. 

2.7 Wenn Sie die einmalige Prämie nicht 
rechtzeitig bezahlen, sind wir leis-
tungsfrei und können vom Vertrag 
zurücktreten, es sei denn, Sie waren 
an der rechtzeitigen Zahlung ohne 
Verschulden verhindert. Es gilt als 
Rücktritt unsererseits, wenn wir die 
einmalige Prämie nicht innerhalb von 
drei Monaten vom Fälligkeitstag an 
gerichtlich geltend machen. Bei ei-
nem Rücktritt sind die Kosten der 
ärztlichen Untersuchung von Ihnen 
zu bezahlen (siehe dazu auch § 5). 

¬P=rãÑ~åÖ=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëJ
ëÅÜìíòÉë=
3.1 Der Versicherungsschutz besteht 

grundsätzlich unabhängig davon, auf 
welcher Ursache der Versicherungs-
fall beruht. 

3.2 Bei Selbstmord der versicherten 
Person innerhalb von drei Jahren seit 
Abschluss, Wiederherstellung oder 
einer die Leistungspflicht des Versi-
cherers erweiternden Änderung des 
Vertrages leisten wir das Deckungs-
kapital. 

 Wird uns nachgewiesen, dass 
Selbstmord in einem die freie Wil-
lensbestimmung ausschließenden 
Zustand krankhafter Störung der 
Geistestätigkeit begangen wurde, 
besteht hingegen voller Versiche-
rungsschutz. 

3.3 Bei Ableben infolge Teilnahme 
-  an kriegerischen Handlungen oder 
-  an Aufruhr, Aufstand oder Unru-
hen auf Seiten der Unruhestifte-
rInnen leisten wir ebenfalls den 
Wert des Deckungskapitals. 

3.4 Wird Österreich bzw. das Land, in 
dem die versicherte Person ihren 
Wohnsitz hat, in kriegerische Ereig-
nisse verwickelt, von einer nuklearen, 
biologischen, chemischen oder durch 
Terrorismus ausgelösten Katastrophe 
betroffen, bezahlen wir bei dadurch 
verursachten Versicherungsfällen das 
Deckungskapital (siehe auch § 5). 

3.5 Ohne Einschluss des Risikos (siehe 
auch § 5.1) durch besondere Ver-
einbarung bezahlen wir nur das De-
ckungskapital, wenn das Ableben 
der/des Versicherten 
a) infolge einer Betätigung als Son-
derpilotIn (z.B. DrachenfliegerIn, 
BallonfahrerIn, ParagleiterIn, Fall-
schirmspringerIn), Hubschrauberpi-
lotIn oder MilitärpilotIn, 

b) in Ausübung einer gefährlichen 
Sportart (z.B. Extremklettern, Tief-
seetauchen) oder 

c) infolge einer Teilnahme an Wett-
fahrten oder zugehörigen Trai-
ningsfahrten in einem Land-, Luft- 
oder Wasserfahrzeug, 

d) bei länger dauerndem Aufenthalt 
oder Reisen in Gebiete mit erhebli-
chen Sicherheitsrisiken oder Gebie-
te mit unzulänglicher medizini-
scher Versorgung, 
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e) beim Versuch oder bei der Bege-
hung gerichtlich strafbarer Hand-
lung, für die Vorsatz Tatbestands-
merkmal ist, 

erfolgt. 
¬Q=_ÉÖáåå=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëJ
ëÅÜìíòÉë=
4.1 Der Versicherungsschutz beginnt, 

sobald wir die Annahme Ihres Antra-
ges schriftlich oder durch Zustellung 
der Versicherungsurkunde erklärt 
und Sie die einmalige Prämie recht-
zeitig – siehe § 2.6 - bezahlt haben. 
Vor dem in der Versicherungsurkun-
de angegebenen Versicherungsbe-
ginn besteht kein Versicherungs-
schutz. 

4.2 Ihre Lebensversicherung ist mit vor-
läufigem Sofortschutz ausgestattet. 

 Der vorläufige Sofortschutz erstreckt 
sich auf die für den Todesfall bean-
tragten Summen, höchstens auf  
EUR 75.000,-, auch wenn insgesamt 
höhere Summen auf das Leben der-
selben versicherten Person beantragt 
sind. 

 Der vorläufige Sofortschutz gilt, 
- wenn die/der Versicherte zum Zeit-
punkt der Antragstellung voll ar-
beitsfähig ist, nicht in ärztlicher 
Behandlung oder Kontrolle steht 
und 

- sofern die Versicherungsbedin-
gungen keine Einschränkungen 
oder Ausschlüsse (§ 3) vorsehen. 

 Der vorläufige Sofortschutz beginnt 
mit dem auf den Eingang Ihres An-
trages bei uns folgenden Tag, 0 Uhr; 
ist ein späterer Versicherungsbeginn 
beantragt, mit dem beantragten Ver-
sicherungsbeginn. 

 Der vorläufige Sofortschutz endet 
mit Zustellung der Versicherungsur-
kunde oder der Ablehnung Ihres Ver-
sicherungsantrages oder auch mit 
unserer Erklärung, dass der vorläufi-
ge Sofortschutz beendet ist oder 
auch Ihrem Rücktritt vom Antrag, so-
fern dieser vor Zustellung der Versi-
cherungsurkunde erfolgt, in jedem 
Fall jedoch sechs Wochen nach An-
tragstellung. 

 Wenn wir aufgrund des vorläufigen 
Sofortschutzes leisten, verrechnen 
wir die einmalige Prämie, welche 
durch die Prämie für die Sofort-
schutz-Höchstsumme begrenzt ist, 
als Abzug von der Versicherungsleis-
tung. 

¬R=hçëíÉåI=hçëíÉåÄÉáíê®ÖÉ=ìåÇ=
dÉÄΩÜêÉå=
5.1  Die mit Ihnen vereinbarte Prämie 

enthält die Versicherungssteuer ent-
sprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen und die mit dem Abschluss 
und der Verwaltung Ihrer Versiche-
rung sowie die zur Deckung des Ab-
lebensrisikos verbundenen Kosten-
beiträge (vgl. 5.1 a, b und c). Die 
Prämie fließt nach Abzug der Kos-
tenbeiträge dem Deckungskapital zu 
und wird mit dem garantierten 
Rechnungszins verzinst (die verein-
barte Höhe des Rechnungszinses 
entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag).  
a) Abschlusskosten sind alle mit dem 
Abschluss einer Versicherung ver-
bundenen Kosten, z.B. die Kosten 
für Vermittlung, Beratung, Anfor-
derung von Gesundheitsauskünf-
ten, und ärztlichen Attesten.  
Die Abschlusskosten werden zu 
Beginn Ihres Versicherungsvertra-
ges fällig. Dies hat wirtschaftlich 
zur Folge, dass in der Anfangszeit 
Ihres Vertrages, das Deckungskapi-
tal und damit auch der Rück-
kaufswert geringer als die einmali-
ge Prämie sind.  Die für Ihren Ver-
trag geltenden Rückkaufswerte 
entnehmen Sie bitte der entspre-
chenden Tabelle in Ihrer Versiche-
rungsurkunde. 
Die Abschlusskosten betragen ein-
malig 0,5% der mit Ihnen verein-
barten Versicherungssumme zu-
züglich 3% der Nettoprämie.  

b) Die jährlichen Verwaltungskosten 
sind die mit der laufenden Verwal-
tung einer Versicherung verbun-
denen Kosten und betragen 0,2% 
der Versicherungssumme, abzüg-
lich Prämienrabatt, max. EUR 250,- 
Prämienrabatte für Prämien: 
ab EUR 18.000,00: -0,1%,  
ab EUR 50.000,00: -0,15% 
der Versicherungssumme. 
 

 Der Barwert der Verwaltungskosten 
wird zu Beginn des Vertrages ver-
rechnet. 
c) Der Kostenbeitrag zur Deckung 
des Ablebensrisikos (Risikoprämie) 
richtet sich nach dem Alter und 
dem Geschlecht der versicherten 
Person sowie der für den Todesfall 
vereinbarten Versicherungssumme 
und der Vertragslaufzeit. 
Das für die Berechnung relevante 
Alter wird ermittelt, indem ein be-
gonnenes Lebensjahr als voll ge-
rechnet wird, wenn davon am Be-
ginn des jeweiligen Versicherungs-
jahres mehr als sechs Monate ver-
flossen sind. 
 
Die Risikoprämie errechnet sich - 
bedingt durch die ansteigende Ab-
lebenswahrscheinlichkeit - jährlich 
aus der Differenz der für den To-
desfall vereinbarten Versicherungs-
summe und dem Wert des De-
ckungskapitals, multipliziert mit 
der Ablebenswahrscheinlichkeit 
gemäß dem relevanten Alter und 
der dem Tarif zugrunde liegenden 
österreichischen Sterbetafel für 
Männer und Frauen 2000/2002. 
 
Hinsichtlich der sonstigen Umstän-
de, die für die Übernahme des be-
antragten Versicherungsschutzes 
erheblich sind, unterstellen wir ein 
durchschnittliches Risiko gemäß 
der für die Kalkulation herangezo-
genen Sterbetafel. Bei erhöhtem 
Risiko, insbesondere aus den Grün-
den  
- Gesundheit 
(wie z.B. Übergewicht, Blut-
hochdruck, Erkrankungen der 
Atmungsorgane, der Kreislauf-
organe, der Harn- und Ge-
schlechtsorgane, der Verdau-
ungsorgane, des Gehirns, der 
Nerven oder des Gemüts, der 
Wirbelsäule, der Gelenke oder 
Muskeln, der Sinnesorgane, Tu-
more oder Lymphknotenschwel-
lungen, des Stoffwechsels, des 
Blutes oder infolge eines Unfalls),  

- Beruf und Sport  
(wie z.B. Arbeit mit explosiven / 
radioaktiven Stoffen, Giften, Ar-
beiten auf Bauten, Dächern, Ge-
rüsten, in Bergwerken, Gruben, 
Tunnels und Steinbrüchen. Mo-



 

Anlage 257 - 5 - 
 

torsport, Tauchsport, Bergstei-
gen, Paragleiten, Drachenflie-
gen), 

kann eine Zusatzprämie oder kön-
nen besondere Bedingungen (z.B. 
eingeschränkter Versicherungs-
schutz) vereinbart werden. Falls 
dies mit Ihnen vereinbart wird, 
weisen wir Sie in Ihrer Versiche-
rungsurkunde darauf hin.  

5.2  Die in 5.1. genannten Kostenbe-
standteile berücksichtigen wir bereits 
bei der Kalkulation Ihrer Versiche-
rungsprämien, sie sind daher in Ihrer 
Versicherungsprämie enthalten. Die 
Kostenbeiträge für die Deckung des 
Risikos entnehmen wir dem De-
ckungskapital. 

5.3 Die Rechnungsgrundlagen für die 
Ermittlung der Kosten nach 5.1 sind 
Teil der versicherungsmathemati-
schen Grundlagen des jeweiligen Ta-
rifs. 
Aus der angewendeten Sterbetafel 
und unseren Erfahrungswerten über 
die mit dem Abschluss und der Ver-
waltung der Versicherung verbunde-
nen Kosten haben wir unter Anwen-
dung versicherungsmathematischer 
und betriebswirtschaftlicher Metho-
den nach den aufsichtsrechtlichen 
Vorschriften unter Zusammenfassung 
gleichartiger Risiken den auf Ihre Le-
bensversicherung von uns angewen-
deten Tarif entwickelt. Das dem Tarif 
zu Grunde liegende Formelwerk ist 
komplex. Kostensätze und Formeln 
des Tarifs können von uns nicht ver-
ändert werden. Ihre korrekte An-
wendung ist von der Finanz-
marktaufsicht (FMA) jederzeit über-
prüfbar. 
Um Ihnen möglichste Transparenz zu 
bieten, haben wir für Sie die wich-
tigsten vertragsindividuellen Werte 
dieses Tarifs (wie Rückkaufswerte, 
Ablaufleistung) auf Basis des garan-
tierten Rechnungszinssatzes sowie 
einer angenommenen Gewinnbetei-
ligung in der dem Antrag integrier-
ten Tabelle dargestellt. 

5.4 Für durch Sie veranlasste Mehrauf-
wendungen verrechnen wir ange-
messene Gebühren. Die Höhe der 
Gebühren bei: 
- Prämienzahlungsverzug /  
  erste Mahnung,  
- Prämienzahlungsverzug /  

  zweite Mahnung 
- Gläubigerverständigung  
- Rückweisungen im Lastschriftver- 
  fahren  
- Zahlscheininkasso 
- Ausstellung einer Ersatzurkunde  
  oder von Abschriften der  
  Versicherungsurkunde  
- Finanzamtsbestätigungen  
- der Durchführung von Vertragsän- 
  derungen 
- der Bearbeitung von Vinkulierun- 
  gen, Verpfändungen oder  
  Abtretungen 
- ärztlichen Attesten 
können Sie bei uns erfragen, unter 
www.zurich.at abfragen oder auf 
Wunsch zugesandt erhalten. 

5.5 Diese Gebühren sind wertgesichert 
und verändern sich ab Beginn eines 
jeden Kalenderjahres in demselben 
Ausmaß, in dem sich der von der 
Statistik Austria monatlich verlaut-
barte Verbraucherpreisindex 2000 
oder ein von Amts wegen an seine 
Stelle tretender Index gegenüber 
dem für den Monat Oktober 2006 
verändert hat. Der Versicherer ist 
dessen unbeschadet berechtigt, ge-
ringere als die sich nach dieser In-
dexklausel ergebenden Gebühren zu 
verlangen, ohne dass dadurch das 
Recht verloren geht, für die Zukunft 
wieder die indexkonformen Gebüh-
ren zu verlangen. 

¬S=dÉïáååÄÉíÉáäáÖìåÖ=
Im Wege der Gewinnbeteiligung nehmen 
Sie an den von uns erzielten Überschüssen 
teil. 
Detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte 
den Bedingungen für die Gewinnbeteili-
gung. 
¬T=iÉáëíìåÖëÉêÄêáåÖìåÖ=ÇìêÅÜ=
ÇÉå=sÉêëáÅÜÉêÉê=
7.1 Für die Erbringung von Leistungen 

aus dem Versicherungsvertrag kön-
nen wir die Übergabe der Versiche-
rungsurkunde verlangen. Bei Verlust 
einer im Bezugsrecht auf Überbringer 
lautenden Versicherungsurkunde 
können wir die Leistungserbringung 
von einer gerichtlichen Kraftloserklä-
rung abhängig machen.  
Im Ablebensfall der/des Versicherten 

sind zusätzlich auf Kosten der/des 
Bezugsberechtigten eine amtliche 
Sterbeurkunde und ein Nachweis 
über die Todesursache der/des Versi-
cherten vorzulegen. 

7.2 Die Versicherungsleistung wird nach 
Eintritt des Versicherungsfalles und 
Abschluss der Erhebungen zu Versi-
cherungsfall und Leistungsumfang 
fällig. 
Die fällig gewordene Versicherungs-
leistung werden wir unverzüglich auf 
das uns namhaft gemachte Bankkon-
to auszahlen. Auf die fällige Leistung 
werden etwaige Prämienrückstände 
verrechnet. 

7.3 Verlangt die/der Bezugsberechtigte 
eine abweichende Form der Erbrin-
gung der Versicherungsleistung, 
können wir diese im Fall der Unzuläs-
sigkeit ablehnen. Kommen wir dem 
Verlangen nach, trägt die/der Be-
zugsberechtigte die damit verbunde-
nen Kosten. 

7.4 Leistungen an ausländische Bezugs-
berechtigte erbringen wir, sobald uns 
(behördlich) nachgewiesen wird, dass 
wir die Zahlung ohne Gefahr der 
Haftung für unberichtigte Steuern 
vornehmen dürfen. Wir können ver-
langen, dass die/der Bezugsberech-
tigte den erforderlichen behördlichen 
Nachweis vorlegt. 

7.5 Bei Überweisungen außerhalb der 
Europäischen Union trägt die/der 
EmpfängerIn die Gefahr und Kosten. 

¬U=hΩåÇáÖìåÖ=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=J=
oΩÅââ~ìÑ=
8.1 Sie können Ihren Vertrag mit  

1-monatiger Frist auf einen Monats-
schluss schriftlich ganz oder teilweise 
kündigen 

8.2 Im Falle der Kündigung Ihres Versi-
cherungsvertrages erhalten Sie den 
Rückkaufswert. 
Der Rückkaufswert ist der aktuelle 
Wert des Deckungskapitals Ihres Ver-
sicherungsvertrages vermindert um 
einen Stornoabschlag gemäß  
§ 176 Abs. 4 VersVG. 
Der Stornoabschlag in Prozent er-
rechnet sich in Abhängigkeit von Be-
standsdauer (t) und vereinbarter Ver-
tragslaufzeit (n) jeweils in ganzen 
Jahren wie folgt: 
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Er beträgt 10% in den ersten drei 
Jahren. Die Höhe des Stornoab-
schlags beträgt somit anfangs 10% 
und fällt kontinuierlich gegen 2% 
des Deckungskapitals. 
Prämienrückstände werden mit dem 
Rückkaufswert verrechnet. Die Aus-
wirkungen der Kostenabzüge auf 
den Rückkaufswert ersehen Sie in 
der der Versicherungsurkunde integ-
rierten Tabelle. Bei Rückkauf inner-
halb der ersten fünf Jahre ist  
§ 176 Abs. 5 VersVG berücksichtigt. 

8.3 Eine Fortführung des teilweise rück-
gekauften Vertrages ist nur möglich, 
wenn die verbleibende Versiche-
rungssumme einen Mindestbetrag 
von EUR 3.000,- erreicht. Andernfalls 
wird ein gänzlicher Rückkauf der 
Versicherung durchgeführt. 

¬V=k~ÅÜíÉáäÉ=ÉáåÉê=hΩåÇáÖìåÖ==
Die Kündigung Ihres Versicherungsvertra-
ges ist mit Nachteilen verbunden. Der 
Rückkaufswert liegt deutlich unter der 
einbezahlten Prämie. Der Rückkauf Ihres 
Versicherungsvertrages ist für Sie in den 
ersten Jahren jedenfalls mit einem Verlust 
verbunden. Über die Laufzeit entwickelt 
sich der Rückkaufswert progressiv bis er 
zu Vertragsende die für den Erlebensfall 
vereinbarte garantierte Versicherungs-
summe erreicht. 
¬NM=sáåâìäáÉêìåÖI=sÉêéÑ®åÇìåÖ=
çÇÉê=^ÄíêÉíìåÖ=
Eine Vinkulierung, Verpfändung oder 
Abtretung ist uns gegenüber nur und erst 
dann wirksam, wenn sie uns schriftlich 
angezeigt wird. Eine Vinkulierung bedarf 
neben der schriftlichen Anzeige zu ihrer 
Wirksamkeit auch unserer Zustimmung. 
¬NN=bêâä®êìåÖÉå=
Alle Ihre Erklärungen und die der Bezugs-
berechtigten sind gültig, wenn sie schrift-
lich erfolgen und bei uns eingelangt sind. 
Nach Eintritt des Versicherungsfalles kön-
nen wir eine Ablehnung, einen Rücktritt 

oder eine Anfechtung auch einem berech-
tigten Dritten gegenüber erklären. 
Wenn Sie Ihren Wohnort wechseln, müs-
sen Sie uns Ihre neue Adresse mitteilen, 
andernfalls richten wir unsere Erklärungen 
rechtswirksam an Ihre letzte uns bekannte 
Adresse. Wenn Sie Ihren Wohnort außer-
halb Europas nehmen, müssen Sie uns 
eine Person innerhalb Österreichs benen-
nen, die bevollmächtigt ist, unsere Erklä-
rungen an Sie entgegenzunehmen. 
¬NO=_ÉòìÖëÄÉêÉÅÜíáÖìåÖ=
12.1 Sie bestimmen, wer bezugsberech-

tigt ist. Bezugsberechtigte erwerben 
das Recht auf die Leistung mit Eintritt 
des Versicherungsfalles. Bis dahin 
können Sie die Bezugsberechtigung 
jederzeit ändern. Änderung und Wi-
derruf der Bezugsberechtigung müs-
sen uns schriftlich angezeigt werden. 

12.2 Sie können auch bestimmen, dass 
die/der Bezugsberechtigte das Recht 
auf die künftige Leistung unwiderruf-
lich und damit sofort erwerben soll. 
Dann kann das Bezugsrecht nur noch 
mit deren/dessen Zustimmung geän-
dert werden. 

12.3 Ist die Versicherungsurkunde auf die 
Überbringerin/den Überbringer (In-
haberIn) ausgestellt, können wir 
dennoch verlangen, dass sie/er uns 
ihre/seine Berechtigung gemäß § 4 
Abs. 1 VersVG nachweist. 

¬NP=sÉêà®ÜêìåÖ=
Sie können Ihre Ansprüche aus Ihrem 
Versicherungsvertrag innerhalb von drei 
Jahren ab Fälligkeit der Leistung geltend 
machen. Danach tritt Verjährung ein. 
Steht der Anspruch einer/einem anderen 
zu, so beginnt die Verjährung zu laufen, 
sobald dieser/diesem ihr/sein Recht auf die 
Leistung bekannt geworden ist.  
Ist ihr/ihm sein Recht nicht bekannt ge-
worden, so verjähren die Ansprüche erst 
nach zehn Jahren ab Fälligkeit der Leis-
tung. 
¬NQ=sÉêíê~ÖëÖêìåÇä~ÖÉå=
Vertragsgrundlagen sind Ihr Antrag mit 
den sonstigen Anlagen, die Versiche-

rungsurkunde mit der darin enthaltenen 
Rückkaufswerttabelle, der vereinbarte 
Tarif, die Versicherungsbedingungen und 
gegebenenfalls die Besonderen Versiche-
rungsbedingungen und, sofern von uns 
verlangt, Erklärungen zum Gesundheits-
zustand und ärztliche Untersuchungsbe-
funde. Soweit nichts Abweichendes ver-
einbart ist, gelten die gesetzlichen Be-
stimmungen insbesondere des Versiche-
rungsvertragsgesetzes, des Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuches und gegebe-
nenfalls des Konsumentenschutzgesetzes. 
¬NR=^åïÉåÇÄ~êÉë=oÉÅÜí=
15.1 Auf Ihren Vertrag findet das Recht 

der Republik Österreich ohne die 
Verweisungsnormen des österreichi-
schen internationalen Privatrechts 
Anwendung. 

15.2 Gegen uns bestehende Ansprüche 
aus Ihrem Versicherungsvertrag kön-
nen bei dem für unseren Geschäfts-
sitz örtlich zuständigen Gericht gel-
tend gemacht werden. Ist Ihre Versi-
cherung durch Vermittlung von Ver-
sicherungsagentinnen/ Versiche-
rungsagenten zustande gekommen, 
kann auch das Gericht des Ortes an-
gerufen werden, an dem die Agen-
tinnen/Agenten zur Zeit der Vermitt-
lung Ihre gewerbliche Niederlassung 
oder, wenn sie eine solche nicht un-
terhalten, ihren Wohnsitz hatten. 

¬NS=^ìÑëáÅÜíëÄÉÜ∏êÇÉ=
Der Versicherer und der diesem Vertrag 
zugrunde liegende Tarif unterliegen der 
Kontrolle und Aufsicht der Finanz-
marktaufsicht.  
Die Aufsichtsbehörde ist die Finanz-
marktaufsicht, 1020 Wien, Praterstraße 
23 (www.fma.gv.at),  
die auch für die Beschwerden der Versi-
cherungsnehmerInnen/versicherten Perso-
nen/Begünstigten zuständig ist.  
¬NT=bêÑΩääìåÖëçêí=
Erfüllungsort für die Versicherungsleistung 
ist die Generaldirektion der Zürich Versi-
cherungs-AG in Wien. 

 


